Leitlinien des Konvents für Supervision der EkvW

Im Konvent für Supervision der EkvW haben sich die landeskirchlich anerkannten Supervisorinnen und Supervisoren zusammengeschlossen. Ziele und Aufgaben des Konvents sind in der Satzung beschrieben. Die Mitglieder arbeiten vor dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes. Sie sind an unterschiedlichen Instituten in methodischer Vielfalt ausgebildet. Die Arbeit findet nach der landeskirchlichen Supervisionsordnung in der jeweils gültigen Fassung statt.

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung verpflichten sich die Supervisoren und Supervisorinnen auf folgende Leitlinien zu ethischem und professionellem Handeln in der Supervision:

1. Die Supervisoren und Supervisorinnen üben ihre Tätigkeit nach professionellen Standards aus und sind zu regelmäßiger Fortbildung und Kontrolle ihrer supervisorischen Arbeit verpflichtet. Mindestens alle 5 Jahre sollen Fortbildung und Kontrolle der supervisorischen Arbeit außerhalb der landeskirchlichen Angebote stattfinden.

2. Sie arbeiten auf der Grundlage eines supervisorischen Selbstverständnisses, für das Selbstaufklärung und Selbstreflexion konstitutiv sind.

3. Sie sind auch über den Prozess hinaus zur Verschwiegenheit über Inhalte der Supervision verpflichtet. Ausnahme ist die Besprechung von Szenen in anonymisierter Form in der Kontrollsupervision, alle weitergehenden Informationen sind mit den Supervisandinnen und Supervisanden abzusprechen.

4. Sie begegnen jedem Menschen mit Respekt, unabhängig von dessen Herkunft, Weltanschauung und Lebensgestaltung.

5. Supervisorische Arbeit verbietet sich bei dienstlichen oder institutionellen Abhängigkeitsverhältnissen ebenso wie bei privaten Bindungen und Freundschaften. Sexuelle Beziehungen in einer Supervisionsbeziehung sind nicht statthaft.

6. Gegenüber der Landeskirche bewahren sie eine kritische Loyalität. Untereinander verhalten sie sich kollegial. 

7. Supervisionsprozesse werden über die Kontaktstelle für Supervision am Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der EkvW vermittelt. Die Verträge werden nach den jeweils gültigen Formularen abgeschlossen.

8. Die Nähe bzw. Distanz zum Feld und die Tatsache, dass es sich um organisationsinterne Supervision handelt, sind jeweils in ihrer Chance oder Gefährdung für den Prozess zu reflektieren.

9. Fachlich nicht zu begründende gleichzeitige Beratungsprozesse sind zu vermeiden.

10. Supervision ist eine Beratungsform neben anderen. Die Mitglieder des Konvents wahren daher die Grenzen zu anderen Verfahren (z.B. psychotherapeutischen Prozessen) wie zur Seelsorge. Sie reflektieren bei jeder Anfrage, ob die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen sind, und beschränken sich auf die verabredete supervisorische Leistung. 

11. Zielsetzungen der Supervision und berufliche Themen der Supervisanden und Supervisandinnen sollen im Rahmen des Dreieckskontraktes mit dem Auftraggeber besprochen werden. Das jeweilige Vorgehen dabei ist transparent zu gestalten. 

12. Bei einander widersprechenden Aufträgen von Supervisand und Träger entwickeln die Supervisoren und Supervisorinnen ihre eigene Position und machen diese kenntlich. Die Supervision ist ergebnisoffen.

Die Leitlinien haben selbstverpflichtenden Charakter. Ihre Weiterentwicklung erfordert die Auseinandersetzung der Mitglieder des Konvents mit ihnen.

Einstimmig verabschiedet auf der Vollversammlung des Konvents für  Supervision der EkvW am 19.3.2007

